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Delivery Hero SE
Ordentliche Hauptversammlung 2023

Tagesordnungspunkte 12 und 13 
 

Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit 

der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines 

Bedingten Kapitals 2023/I sowie über die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der 

Satzung 

Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit 

der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines 

Bedingten Kapitals 2023/II sowie über die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der 

Satzung 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 i. V. m. § 186 

Abs. 4 S. 2 AktG zu den unter Tagesordnungspunkt 12 und Tagesordnungspunkt 13 

aufgeführten Ermächtigungen des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts 

Zu Tagesordnungspunkt 12 und Tagesordnungspunkt 13 der Hauptversammlung am 14. 

Juni 2023 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat jeweils vor, eine Ermächtigung zur Ausgabe 

von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) und 

jeweils ein entsprechendes neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2023/I und 

Bedingtes Kapital 2023/II) zu schaffen. 

Diese neuen Ermächtigungen zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(oder Kombinationen dieser Instrumente) sehen jeweils die Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss vor. 

Gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 S. 2 AktG erstattet der Vorstand 

der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 12 und Tagesordnungspunkt 13 über die 

Gründe für die Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts diesen Bericht: 
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a. Ausgangslage 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Juni 2022 hat unter Tagesordnungspunkt 

10 und 11 jeweils einen Beschluss über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der 

Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines 

dazugehörigen bedingten Kapitals gefasst. Um die Verwässerung bestehender Aktionäre 

gering zu halten, wurde das jeweils zugehörige bedingte Kapital (das Bedingte Kapital 

2022/I und das Bedingte Kapital 2022/II) seinerzeit dem Umfang nach auf lediglich 5 % des 

damaligen Grundkapitals der Delivery Hero SE beschränkt. 

Von diesen Ermächtigungen hat die Gesellschaft im Februar 2023 Gebrauch gemacht und 

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von circa EUR 1 Mrd. mit einer Laufzeit 

bis Februar 2030 ausgegeben; hierbei wurde das Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossen. 

Infolgedessen sind die Ermächtigungen nur noch eingeschränkt ausnutzbar. 

Um der Gesellschaft auch künftig die erforderliche Flexibilität zur Ausgabe von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen zur Unternehmensfinanzierung zu geben, soll 

zwei weitere, jeweils im Wesentlichen gleichlautende Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen und jeweils ein neues bedingtes Kapital im 

Umfang EUR 13.338.986,00 (Bedingtes Kapital 2023/I und Bedingtes Kapital 2023/II) 

geschaffen werden. Um den Aktionären ausreichend Schutz vor einer Verwässerung ihrer 

Beteiligung an der Gesellschaft zu gewähren, sollen das Bedingte Kapital 2023/I und das 

Bedingte Kapital 2023/II seinem Umfang nach erneut jeweils auf lediglich 5 % des 

derzeitigen Grundkapitals begrenzt sein. 

b. Vorteile solcher Finanzierungsinstrumente 

Eine wesentliche Voraussetzung für die weitere Geschäftsentwicklung des Unternehmens 

ist eine angemessene Kapitalausstattung. Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe 

von Schuldverschreibungen soll es der Gesellschaft ermöglichen, attraktive 

Finanzierungsmöglichkeiten flexibel und zeitnah zu nutzen. Hierdurch soll die Gesellschaft 

für die Finanzierung möglicher Übernahmen und sonstiger Erweiterungen ihres Geschäfts 

neben klassischem Fremdkapital (Bankkrediten) und Eigenkapital auch das Instrument der 

Schuldverschreibungen nutzen können und soll damit in die Lage versetzt werden, 

unterschiedliche Investorenkreise anzusprechen, um das in der jeweiligen Marktlage 
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jeweils bezogen auf Platzierbarkeit und erzielbare Preise am besten geeignete 

Finanzierungsinstrument im Interesse der Aktionäre auswählen zu können. Die 

Gesellschaft kann zudem eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht oder ein Andienungsrecht 

des Emittenten vorsehen sowie die Schuldverschreibungen durch Lieferung eigener 

Aktien, Lieferung von Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch eine Barzahlung 

bedienen, wodurch der Gestaltungsspielraum für derartige Finanzierungsinstrumente 

erweitert wird. 

Der Gesellschaft soll aus Gründen der Flexibilität wiederum auch die Möglichkeit eröffnet 

werden, über mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen je nach 

Marktlage deutsche oder internationale Kapitalmärkte in Anspruch zu nehmen und die 

Schuldverschreibungen, außer in Euro, auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-

Landes auszugeben. 

c. Wandlungs- bzw. Optionspreis 

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis darf einen Mindestausgabebetrag nicht unterschreiten, 

dessen Berechnungsgrundlagen genau angegeben sind. Anknüpfungspunkt für die 

Berechnung ist jeweils der Börsenkurs der Aktie der Delivery Hero SE im zeitlichen 

Zusammenhang mit der Platzierung der Schuldverschreibung bzw. im Falle einer 

Wandlungs- oder Optionspflicht oder eines Andienungsrechts gegebenenfalls alternativ 

der Börsenkurs der Aktie der Delivery Hero SE im zeitlichen Zusammenhang mit der 

Ermittlung des Wandlungs-/Optionspreises nach näherer Maßgabe der 

Anleihebedingungen. 

Der Wandlungs-/Optionspreis kann nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen in 

bestimmten Fällen angepasst werden, um entsprechend der Ermächtigung 

Verwässerungsschutz zu gewähren. Verwässerungsschutz bzw. Anpassungen können 

insbesondere vorgesehen werden, wenn es während der Laufzeit der 

Schuldverschreibungen zu Kapitalveränderungen bei der Gesellschaft kommt, aber auch 

in Zusammenhang mit Dividendenzahlungen, der Begebung weiterer Wandel-

/Optionsschuldverschreibungen, Umwandlungsmaßnahmen sowie im Fall anderer 

Ereignisse mit Auswirkungen auf den Wert der Wandlungs- bzw. Optionsrechte, die 

während der Laufzeit der Schuldverschreibungen eintreten (wie zum Beispiel einer 

Kontrollerlangung durch einen Dritten). Verwässerungsschutz bzw. Anpassungen können 

insbesondere durch die Einräumung von Bezugsrechten, durch Veränderung des 
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Wandlungs-/Optionspreises sowie durch Einräumung einer Barkomponente vorgesehen 

werden. 

d. Bezugsrecht und Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären steht bei Begebung von Schuldverschreibungen dieser Art grundsätzlich 

ein Bezugsrecht zu (§ 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG). Der Vorstand kann dabei auch 

von der Möglichkeit Gebrauch machen, die Schuldverschreibungen an ein Kreditinstitut 

oder die Mitglieder eines Konsortiums von Kreditinstituten bzw. diesen nach § 186 Abs. 5 

S. 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung auszugeben, den 

Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten 

(mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG). Es handelt sich hierbei nicht um 

eine Beschränkung des Bezugsrechts der Aktionäre. Den Aktionären werden letztlich die 

gleichen Bezugsrechte gewährt wie bei einem direkten Bezug. Aus 

abwicklungstechnischen Gründen werden lediglich ein oder mehrere Kreditinstitute bzw. 

dieser gleichgestellten Unternehmen an der Abwicklung beteiligt. 

Der Vorstand kann jedoch jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre in bestimmten Fällen ausschließen: 

(i) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, 

dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Emission ein praktikables 

Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Der Wert der Spitzenbeträge ist je 

Aktionär in der Regel gering, weshalb der mögliche Verwässerungseffekt ebenfalls 

als gering anzusehen ist. Demgegenüber ist der Aufwand für eine Emission ohne 

einen solchen Ausschluss deutlich höher. Der Ausschluss dient der Praktikabilität 

und der leichteren Durchführung einer Emission. Vorstand und Aufsichtsrat halten 

den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge deshalb sachlich 

gerechtfertigt und unter Abwägung mit den Interessen der Aktionäre auch für 

angemessen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen Schuldverschreibungen werden entweder durch Verkauf über 

die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

(ii) Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Inhaber bzw. Gläubiger von bereits 

ausgegebenen Optionsrechten oder Wandlungsrechten bzw. entsprechender Pflichten 

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll auch jeweils ausgeschlossen werden können, 

soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- oder 
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Wandlungsrechten bzw. Options- oder Wandlungspflichten aus bereits zuvor 

ausgegebenen Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung dieser Rechte bzw. nach Erfüllung dieser 

Pflichten als Aktionär zustehen würde. Der marktübliche Ausschluss des 

Bezugsrechts zugunsten der Inhaber bzw. Gläubiger von bereits ausgegebenen 

Schuldverschreibungen hat den Vorteil, dass der Options- bzw. Wandlungspreis für 

die bereits ausgegebenen und regelmäßig mit einem 

Verwässerungsschutzmechanismus, z. B. bei Kapitalmaßnahmen, ausgestatteten 

Schuldverschreibungen nicht ermäßigt werden braucht. Dadurch können die 

Schuldverschreibungen in mehreren Tranchen attraktiver platziert werden und es 

wird insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht. Auch dieser Fall des 

Bezugsrechtsausschlusses liegt daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre. 

(iii) Erleichterter Bezugsrechtsausschluss in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 

4 i. V. m. § 221 Abs. 4 S. 2 AktG 

Der Vorstand soll ferner in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

ermächtigt sein, bei einer Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Barleistung 

das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der 

Ausgabepreis der Schuldverschreibungen ihren Marktwert nicht wesentlich 

unterschreitet. Dies kann zweckmäßig sein, um eine Schuldverschreibung schnell 

und flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren zu können. Da die 

Aktienmärkte volatil sein können, hängt die Erzielung eines möglichst vorteilhaften 

Emissionsergebnisses im verstärkten Maße davon ab, ob auf Marktentwicklungen 

kurzfristig reagiert werden kann. Günstige möglichst marktnahe Konditionen 

können in der Regel nur festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft an diese nicht 

für einen zu langen Angebotszeitraum gebunden ist. Bei Bezugsrechtsemissionen 

ist, um die Erfolgschancen der Emission für den gesamten Angebotszeitraum 

sicherzustellen, in der Regel ein nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag 

erforderlich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des 

Bezugspreises (und damit bei Options- und Wandelanleihen der Konditionen 

dieser) bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität 

an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, 

welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen führt. 

Auch ist bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit seiner 
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Ausübung (Bezugsverhalten) die alternative Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. 

mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines 

Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf 

eine Veränderung der Marktverhältnisse reagieren, was zu einer für die 

Gesellschaft ungünstigeren Kapitalbeschaffung führen kann. 

Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die 

Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem Marktwert ausgegeben 

werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass eine nennenswerte wirtschaftliche 

Verwässerung des Werts der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher 

Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von entsprechenden 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder -pflichten sowie 

Andienungsrechten eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische 

Marktwert der Schuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere 

finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen 

wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwesentlich 

unter dem hypothetischen Börsenpreis Marktwert zum Zeitpunkt der Begebung der 

Schuldverschreibungen, ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 

3 S. 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags 

zulässig. Die Verwaltung wird bei der Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Kapitalmarktsituation den Abschlag von diesem Marktwert so gering 

wie möglich halten. Damit wird der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts so 

gering sein, dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein 

nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. 

Eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit eine Vermeidung einer 

nennenswerten Wertverwässerung können auch erfolgen, indem der Vorstand ein 

sog. Bookbuilding-Verfahren durchführt. Bei diesem Verfahren werden Investoren 

gebeten, auf der Grundlage vorläufiger Anleihebedingungen Kaufanträge zu 

übermitteln und dabei z. B. den für marktgerecht erachteten Zinssatz und/oder 

andere ökonomische Komponenten zu spezifizieren. Nach Abschluss der 

Bookbuilding-Periode werden auf der Grundlage der von Investoren abgegebenen 

Kaufanträge die bis dahin offenen Bedingungen, z. B. der Zinssatz, marktgerecht 

gemäß dem Prinzip von Angebot und Nachfrage festgelegt. Auf diese Weise wird 

der Gesamtwert der Schuldverschreibung marktnah bestimmt. Durch ein solches 

Bookbuilding-Verfahren kann der Vorstand ebenfalls sicherstellen, dass eine 
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nennenswerte Verwässerung des Werts der Aktie durch den 

Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt. 

Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der 

Gesellschaft zu annähernd gleichen Bedingungen durch Erwerb über die Börse 

aufrechtzuerhalten. Dadurch werden ihre Vermögensinteressen gewahrt. Denn die 

Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 i. 

V. m. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG gilt nur für Schuldverschreibungen mit Rechten bzw. 

Pflichten zum Bezug von Aktien, auf die nach der bestehenden Ermächtigung ein 

anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 % entfällt, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch – sofern 

dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Dabei 

stehen die Ermächtigungen zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss unter den 

noch bestehenden Ermächtigungen der Hauptversammlung nicht mehr zur 

Ausnutzung zur Verfügung. 

Auf diese Begrenzungen werden Aktien angerechnet, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigungen bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in direkter oder 

entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben oder veräußert 

werden. Ferner werden auf diese Begrenzung auch Aktien angerechnet, die 

aufgrund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigungen unter erleichtertem 

Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 S. 4 i. V. m. § 221 Abs. 4 S. 2 AktG 

begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibung auszugeben oder zu 

gewähren sind. Diese Anrechnung geschieht im Interesse der Aktionäre an einer 

möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung. 

(iv) Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Ausgabe von 

Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen 

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Sacheinlagen bzw. 

Sachleistungen erfolgen, sofern dies im Interesse der Gesellschaft liegt. In diesem 

Fall wird der Vorstand auch – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – zu einem 

Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigt. Dies soll die Gesellschaft unter anderem 

in die Lage versetzen, die Schuldverschreibungen als Akquisitionswährung 

einsetzen zu können, um in geeigneten Einzelfällen im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von 

Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen 
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Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von 

Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder 

mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen solche Sacheinlagen 

oder Sachleistungen gegen Übertragung derartiger Finanzinstrumente erwerben 

zu können. 

Diese Ermächtigung eröffnet jeweils die Möglichkeit – mittels Ausgabe von 

Schuldverschreibungen – im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre auf dem 

nationalen und internationalen Markt schnell und flexibel vorteilhafte 

Gelegenheiten zur Unternehmenserweiterung zu nutzen. Anders als eine 

Geldzahlung schont die Ausgabe von Schuldverschreibungen die Liquidität der 

Gesellschaft und stellt damit häufig die günstigere Finanzierungsform dar. Der 

Vorstand ist auch berechtigt, Inhabern von Forderungen gegen die Gesellschaft 

oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen – anstelle einer 

Geldzahlung – ganz oder zum Teil Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu 

leisten. Die Gesellschaft erhält dadurch zusätzliche Flexibilität für die Umsetzung 

von Maßnahmen zur Verbesserung der Kapitalstruktur. 

Die Verwaltung prüft in jedem Einzelfall sorgfältig, ob sie von der Ermächtigung 

Gebrauch machen soll, sobald sich die Erwerbsmöglichkeiten konkretisieren. Sie 

wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur ausschließen, wenn dies im 

wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

Bei Abwägung aller dieser Umstände ist die Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss in den verschiedenen Fällen in den jeweils umschriebenen 

Grenzen erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der Gesellschaft 

geboten. 

e. Bedingtes Kapital, sonstige Gestaltungsoptionen 

Das vorgeschlagene Bedingte Kapital 2023/I und das Bedingte Kapital 2023/II dient dazu, 

die mit den Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- 

bzw. Optionsrechte, Wandlungs- bzw. Optionspflichten oder Andienungsrechte bedienen 

zu können. 

Die Anleihebedingungen können vorsehen oder gestatten, dass zur Bedienung von 

Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungs- und Optionspflichten oder zum Zwecke 

der Andienung wahlweise auch Aktien aus einem genehmigten Kapital oder im Falle einer 

diesbezüglichen gesonderten Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung 
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eigene Aktien der Gesellschaft verwendet werden können. Diese Gestaltung ermöglicht es 

der Gesellschaft, auch bereits bestehende Aktien oder andere Kapitalmaßnahmen zur 

Bedienung der Schuldverschreibungen zu nutzen und erhöht damit die Flexibilität der 

Gesellschaft. Ferner können die Anleihebedingungen vorsehen, dass die Anzahl der bei 

Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfüllung entsprechender 

Pflichten zu gewährenden Aktien bzw. ein diesbezügliches Umtauschverhältnis variabel ist 

und auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden. 

Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft im Fall der Wandlung oder 

Optionsausübung oder bei Erfüllung der Options- und Wandlungspflichten den Inhabern 

der Schuldverschreibungen nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert 

in Geld zahlt oder börsennotierte Aktien einer anderen Gesellschaft gewährt. Die 

Bedingungen können andererseits auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Fälligkeit 

der Schuldverschreibungen, den Inhabern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise 

– anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags – Aktien der Gesellschaft oder 

börsennotierte Aktien einer anderen Gesellschaft zu gewähren. 

In den Bedingungen der Schuldverschreibungen kann außerdem vorgesehen werden, dass 

die Zahl der bei Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung der 

Wandlungs- oder Optionspflichten zu beziehenden Aktien variabel ist und/oder der 

Wandlungs- oder Optionspreis innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden Bandbreite 

in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses oder als Folge von 

Verwässerungsschutzbestimmungen während der Laufzeit verändert werden kann. 

Diese Form von Schuldverschreibungen ermöglicht der Gesellschaft eine kapitalmarktnahe 

Finanzierung, ohne dass tatsächlich eine gesellschaftsrechtliche Kapitalmaßnahme 

erforderlich ist. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Erhöhung des Grundkapitals 

im zukünftigen Zeitpunkt der Ausübung der Schuldverschreibungen bzw. Erfüllung 

entsprechender Pflichten gegebenenfalls unwillkommen sein kann. Davon abgesehen 

schützt die Nutzung der Möglichkeit der Barauszahlung die Aktionäre vor dem Rückgang 

ihrer Beteiligungsquote sowie vor der Verwässerung des Vermögenswertes ihrer Aktien, 

da keine neuen Aktien ausgegeben werden. Die Anleihebedingungen können andererseits 

auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Fälligkeit der Schuldverschreibungen, den 

Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise – anstelle der 

Zahlung des fälligen Geldbetrages – Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 
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Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigungen 

jeweils berichten. 

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 AktG i. V. m. mit § 186 Abs. 

4 S. 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Zusammenhang mit 

der Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 12 und Tagesordnungspunkt 13 wird ab 

dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung den Aktionären unter 

https://ir.deliveryhero.com/hv  

zugänglich gemacht. 
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